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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der Firma plating electronic GmbH in Denzlingen 
 

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich 
 

1. Unsere allgemeine Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen 
Geschäftsbeziehungen. 

2. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage der nachfolgenden 
Allgemeinen Bedingungen.  

3. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende allgemeine Geschäftsbedingungen 
werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, wir hätten ihrer Geltung 
ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 

 
§ 2 Vertragsschluss, Bindungsfrist 
 
1. Unsere Angebote sind freibleibend. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde 

verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Der Kunde ist an seine Bestellung 2 
Wochen lang nach Eingang bei uns gebunden. Innerhalb dieser Frist sind wir berechtigt, das 
in der Bestellung liegende Vertragsangebot anzunehmen. Die Annahme kann entweder 
schriftlich (unter Einhaltung der Textform) oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden 
erklärt werden.  

2. Nebenabreden und Änderungen eines Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform. 
Auf dieses Erfordernis kann nur schriftlich verzichtet werden.   

 
§ 3 Preise 
 
1. Der Kaufpreis ist der von uns genannte Preis oder, wo dies nicht im einzelnen geschehen ist, 

der in unseren Preislisten aufgestellte Preis, wie er zum Zeitpunkt der Bestellung gültig ist. Die 
Preise verstehen sich ab Werk zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

2. Wenn zwischen Vertragsabschluß und tatsächlicher Auslieferung der Ware ein Zeitraum von 
mehr als 4 Monaten liegt gilt folgendes: Treten bis zur Lieferung Kostenänderungen, 
insbesondere Steuer- und Abgabenerhöhungen, erhöhte Frachtkosten,  erhöhte Lohn- 
und/oder  Materialkosten oder Valutaänderungen (Wechselkurs) ein, die sich für uns 
betreffend die fragliche Lieferung nachteilig auswirken, so sind wir zu entsprechenden 
Preisberichtigungen berechtigt. 

3. Rabatte auf unsere Grundpreise gelten nur falls jeweils im Einzelfall vereinbart und sind weder 
für alle Erzeugnisse, noch für spätere Aufträge bindend.  

  
§ 4 Zahlung, Verrechnung 

 
1. Mangels anders lautender schriftlicher Vereinbarung ist Zahlung 30 Tage ab Rechnungsdatum 

ohne Abzug zu leisten. Sämtliche Banknebenkosten trägt der Kunde. Ungerechtfertigte 
Skontoabzüge werden nachgefordert. 

2. Wir sind berechtigt, Abschlagszahlungen zu verlangen und Lieferungen und Leistungen nur 
gegen Vorauskasse zu erbringen. 

3. Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen  i. H. v.  8 % über 
dem Basiszinssatz geltend zu machen. Die Geltendmachung eines höheren Schadens bleibt 
vorbehalten. 

4. Wir sind berechtigt, für jede Mahnung Mahngebühren i. H. v. € 10,00 pro Mahnschreiben zu 
verlangen. 

5. Falls nach Vertragsschluss in den Vermögensverhältnissen des Kunden eine wesentliche 
Verschlechterung erkennbar wird, durch die unser Anspruch auf die Gegenleistung gefährdet 
werden kann, können wir bei Bestehen einer Vorleistungspflicht unsere Leistung solange 
verweigern, bis die Gegenleistung bewirkt oder uns Sicherheit für sie geleistet wurde. Ist der 
Kunde nach Ablauf einer von uns gesetzten angemessenen Frist weder zur Zug-um-Zug-
Erfüllung noch zur Sicherheitsleistung bereit, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 

6. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen des Kunden ist nur dann und insoweit zulässig, als 
diese von uns als bestehend und fällig anerkannt sind oder ihre Berechtigung rechtskräftig 
festgestellt wurde. 
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7. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Kunde nur dann und insoweit befugt, als 

sein Gegenanspruch auf dem selben Vertragsverhältnis beruht. 
 
 
 

§ 5 Lieferfristen und –Termine, Teillieferungen 
 

1. Liefertermine sind nur dann rechtlich bindend, wenn sie von uns ausdrücklich als bindend in 
der Auftragsbestätigung bestätigt wurden. 

2. Schriftlich vereinbarte Lieferfristen beginnen mit dem Tag unserer Bestätigung der Bestellung, 
jedoch nicht vor Klärung aller technischen und kaufmännischen Einzelheiten und vor Eingang 
etwa vereinbarter Anzahlungen, sowie nicht vor eindeutiger Klärung aller Einzelheiten des 
Auftrags und der Vorlage eventuell erforderlicher Bescheinigungen und/oder Genehmigungen. 
Etwaige vom Kunden innerhalb der Lieferfrist verlangte Änderungen in der Ausführung der 
Lieferung oder des Liefergegenstandes hemmen den Fristablauf und verlängern die Lieferfrist 
angemessen. 

3. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zum Ende der Lieferfrist entweder die Ware das 
Lieferwerk verlassen hat oder dem Kunden die Versandbereitschaft der Ware gemeldet ist. 

 
4. Die Lieferfrist verlängert sich – auch innerhalb eines Lieferverzuges – angemessen beim 

Eintritt unvorhergesehener Hindernisse. Der Eintritt unvorhergesehener Ereignisse, höhere 
Gewalt und unverschuldete Nichtbelieferung seitens unserer Vorlieferanten berechtigen uns, 
die Lieferung für die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit 
hinauszuschieben. Entsprechendes gilt auch im Fall von Streik und Aussperrung. 

5. Falls wir mit der Lieferung in Verzug geraten, ist der Kunde berechtigt, uns schriftlich eine 
angemessene Nachfrist zu setzen. Wird innerhalb dieser Nachfrist der Liefergegenstand durch 
uns nicht zum Versand gebracht, ist der Kunde berechtigt, für diejenigen Teile vom Vertrag 
zurückzutreten, die bis zum Ablauf der Nachfrist nicht abgewandt waren. Nur wenn die bereits 
erbrachten Teilleistungen für den Kunden ohne Interesse sind, ist er zum Rücktritt vom 
gesamten Vertrag berechtigt. 

6. Entsteht dem Kunden durch eine auf unserem Verschulden beruhende Verzögerung der 
Lieferung ein Schaden, so ist unsere Ersatzpflicht entsprechend der Regelung in § 11 
begrenzt. 

7. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Diese können gesondert in Rechnung gestellt werden. 
 

§ 6 Abnahme des Liefergegenstandes 
 

1. Wenn der Kunde nach Ablauf einer ihm gesetzten angemessenen Nachfrist die Abnahme 
verweigert oder ausdrücklich erklärt, nicht abnehmen zu wollen, können wir vom Vertrag 
zurücktreten und Schadensersatz verlangen. Als Schadensersatz können pauschal 25 % der 
Brutto-Auftragssumme gefordert werden. Dem Kunden steht dabei der Nachweis offen, dass 
uns kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. Wir sind für den Fall, dass 
uns ein außergewöhnlich hoher Schaden entsteht berechtigt, diesen anstatt der 
Schadenspauschale geltend zu machen.  

2.  Liegen die Voraussetzungen von Ziff. 1 Satz 1 vor und treten wir nicht vom Vertrag zurück, so 
sind wir berechtigt, für das Einlagern der Ware ein ortsübliches, angemessenes Entgelt zu 
verlangen. 

   



 

     

  plating electronic GmbH 
Marie-Curie Str. 6, D-79211 Denzlingen 

phone: +49-7666-9009-0 fax: +49-7666-9009-44 e-mail: info@plating.de 

 

 
 
 

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen  Seite 3 / 6 

 
  

§ 7 Leistungsort, Gefahrübergang 
 

1. Leistungsort für unsere Lieferpflicht ist die jeweilige Betriebsstätte, durch die nach der 
vertraglichen Vereinbarung die Lieferung erfolgen soll. Der Versand des Liefergegenstandes 
erfolgt auf Verlangen des Kunden. Die Wahl des Versandweges und -mittels ist, soweit nichts 
Abweichendes vereinbart ist, uns überlassen. 

 
2. Der Versand des Liefergegenstandes erfolgt auf Gefahr des Kunden. Die Gefahr geht mit 

Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der 
Versendung bestimmte Institution auf den Kunden über. Verzögert sich die Absendung durch 
ein Verhalten des Kunden, so geht die Gefahr bereits mit der Mitteilung der 
Versandbereitschaft auf den Kunden über. Wenn die Ware nach Gefahrübergang weiter zu 
lagern ist, hat der Kunde  an uns von da an ortsübliche, angemessene Lagerkosten zu 
bezahlen. Wir sind berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist anderweitig 
über die Ware zu verfügen und den Käufer in angemessener verlängerter Frist zu beliefern. 

 
3. Wird im Einzelfall vertraglich die  Lieferung frei Haus/Lager des Kunden vereinbart gilt 

folgendes: Die Gefahr geht, auch bei Teillieferung, auf den Käufer über, sobald die Ware an 
seinem Geschäftsbetrieb / seinem Lager abladebereit eingetroffen ist. Das Abladen hat 
unverzüglich und sachgemäß durch vom Käufer in ausreichender Zahl zu stellende 
Arbeitskräfte und Entlademittel zu erfolgen. Wartezeiten werden von uns branchenüblich 
berechnet. Scheitert die Anfahrt zum Bestimmungsort aus Gründen, die im Risikobereich des 
Käufers liegen, geht die Gefahr mit Scheitern der Anfahrt auf den Käufer über. Dies gilt auch 
bei unberechtigter Annahmeverweigerung durch den Käufer. 

 
§ 8 Eigentumsvorbehalt, verlängerter Eigentumsvorbehalt 

 
1. Gelieferte Ware bleibt bis zum Eingang aller Zahlungen aus der laufenden 

Geschäftsverbindung unser Eigentum. 
2. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir 

berechtigt, die gelieferte Ware zurückzunehmen. In der Zurücknahme der gelieferten Ware 
durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich 
erklärt. Wir sind nach Rücknahme der Ware zu deren Verwertung befugt, der 
Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener 
Verwertungskosten – anzurechnen. 

3. Der Kunde ist berechtigt, die gelieferte Ware im ordentlichen Geschäftsgang 
weiterzuveräußern; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen ab, die ihm aus der 
Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen. Wir nehmen die Abtretung 
hiermit an. Die Abtretung erfolgt unabhängig davon, ob die gelieferte Ware ohne oder nach 
Weiterverarbeitung weiter veräußert worden ist. Zur Einziehung der abgetretenen 
Forderungen bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die 
Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. 

  
4. Kommt der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht nach, gerät er in 

Zahlungsverzug, wird ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen 
gestellt oder stellt er die Zahlungen ein, ist der Kunde verpflichtet, uns auf unsere Anforderung 
hin unverzüglich die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt zu geben, alle 
zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen, die dazugehörigen Unterlagen 
auszuhändigen und die Schuldner über die Abtretung zu informieren. 

5. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu 
benachrichtigen, damit wir unsere Rechte geltend machen können. 

6. Wir verpflichten uns, uns zustehende Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit 
freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen 
um mehr als 20 % übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 
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7. Die Be- und Verarbeitung von bei uns erworbenen Waren durch einen Kunden erfolgt stets im 

Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden 
Gegenständen, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis des 
Wertes der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe 
gilt, wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt wird. 

 
 

§ 9 Muster / Proben 
 

Muster und Proben sind unverbindliche Ansichtsmuster. Bei einem Kauf nach Muster  
und/oder Probe sind Abweichungen vorbehalten, die branchenüblich sind oder im Rahmen 
der normalen Fertigung liegen. Mit der Lieferung von Mustern oder Proben ist keine 
Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie verbunden, es sei denn, dass dies in der 
Auftragsbestätigung ausdrücklich bestimmt ist. Muster und Proben sind spätestens nach vier 
Wochen im einwandfreien Zustand an uns zurückzugeben. Erfolgt die Rückgabe nicht 
innerhalb dieser Zeit, sind wir berechtigt, für das Muster den Kaufpreis gemäß Preisliste zu 
berechnen. Die Preislisten können jederzeit bei uns angefordert werden. 

 
 

§ 10 Gewährleistung, Mängelrüge 
 

1.  Der Kunde hat den Liefergegenstand nach Eingang unverzüglich mit der ihm unter den gebotenen 
Umständen zumutbaren Sorgfalt zu untersuchen und hierbei feststellbare Mängel unverzüglich 
schriftlich zu rügen. Zeigt sich später ein zunächst nicht feststellbarer Mangel, so ist dieser 
unverzüglich nach seiner Entdeckung schriftlich zu rügen. Unterlässt der Kunde die Rüge, so gilt 
die Lieferung als genehmigt, die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen ist dann 
ausgeschlossen.  
Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für 
den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der 
Mangelrüge.  

 
2.  Für Mängel leisten wir zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder 

Ersatzlieferung. Die Möglichkeit, gem. § 439 Abs. 3 BGB bei Vorliegen der dortigen 
Voraussetzungen ggf. auch beide Arten der Nacherfüllung zu verweigern, bleibt unberührt.  

 
3.  Schlägt die Nacherfüllung trotz zweier Nachbesserungsversuche unsererseits fehl, verweigern wir 

die Nacherfüllung oder wird sie für den Kunden unzumutbar, kann der Kunde grundsätzlich nach 
seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages 
(Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur 
geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.  

 
4.  Mängel an Teillieferungen berechtigen nicht zur Annullierung des ganzen Auftrages oder anderer 

erteilter, aber noch nicht erledigter Aufträge.  
 

5.  Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den 
Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu.  

 
Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim 
Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz 
zwischen Kaufpreis und Wert der Ware. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig 
bzw. vorsätzlich verursacht haben.  

 
Im übrigen gelten für Schadensersatzansprüche die Regelungen des § 11 entsprechend, 
insbesondere auch diejenigen zur Einschränkung der Haftungsfreizeichnungen in § 11 Ziff. 2 (4). 
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6.  Eine im Falle eines Mangels etwa erforderliche Rücksendung der Ware an uns kann nur mit 
unserem vorherigen Einverständnis und unter Verwendung des durch uns vorgegebenen 
Versandweges erfolgen. Rücksendungen, die ohne unser vorheriges Einverständnis erfolgen, 
müssen von uns nicht angenommen werden. In einem derartigen Fall trägt der Kunde die Kosten 
der Rücksendung. 

 
7.  Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers als 

vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben 
keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar. Für öffentliche Aussagen, 
insbesondere in der Werbung, haben wir nur einzustehen, wenn wir sie veranlasst haben.  

 
Eine Einstandspflicht für Werbeaussagen besteht im übrigen nur dann, wenn die Werbung die 
Kaufentscheidung des Kunden auch tatsächlich beeinflusst hat. Die Beweislast hierfür trägt der 
Kunde.  

 
8.  Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht, soweit nichts Abweichendes 

ausdrücklich vereinbart wurde. Eine Bezugnahme auf Normen oder anderweitige gesetzliche 
Produkt-Vorgaben dient nur der Warenbeschreibung und stellt keine Garantie dar.  

 
9.  Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware.  

 
10.  Ansprüche aus Herstellerregress gem. § 478 BGB bleiben durch die vorstehenden Regelungen 

unberührt. Auf Schadensersatzansprüche im Rahmen des Herstellerregresses finden die 
vorstehenden Regelungen jedoch entsprechende Anwendung. 

 
 

§ 11 Haftungsregelungen 
 

1.  Wir haften nicht für unsachgemäße oder ungeeignete Verwendung, insbesondere übermäßige 
Beanspruchung, fehlerhafte Montage bzw. fehlerhaften Einsatz durch den Kunden oder Dritte, 
natürliche Abnutzung (Verschleiß), fehlerhafte oder nachlässige Behandlung und 
Handhabung, insbesondere durch nicht geschultes Personal.  

 
2.  Es gelten die nachfolgenden Haftungsbeschränkungen, auch bei Pflichtverletzungen durch 

unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen: 
 

(1) Die Beweislast dafür, dass eine Pflichtverletzung unsererseits vorliegt und, dass wir diese 
 zu vertreten haben, trägt der Kunde.   

 
(2) Bei leicht-fahrlässiger Verletzung nicht-wesentlicher Vertragspflichten haften wir nicht.  

 
Im übrigen beschränkt sich unsere Haftung in Fällen leicht-fahrlässiger Pflichtverletzungen auf 
die nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypische Schaden. Wir haften in derartigen 
Fällen auch nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden.  

 
(3) Bei normaler Fahrlässigkeit haften wir bei Verletzung nicht-wesentlicher Vertragspflichten 
der Höhe nach beschränkt auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren vertragstypischen 
Schaden. Für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden haften wir in derartigen 
Fällen nicht.  

 
In den übrigen Fällen normal-fahrlässiger Pflichtverletzungen gelten die 
Haftungsbeschränkungsregelungen dieses Absatzes entsprechend.  
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(4) Vorstehende Haftungsfreizeichnungen gelten nicht 
 

- sofern ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit vereinbart ist, die auf einer 
schuldhaften Pflichtverletzung unsererseits, unseres gesetzlichen Vertreters oder 
eines unserer Erfüllungsgehilfen beruhen; 

- sofern ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für sonstige Schäden 
vereinbart ist, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
unsererseits, oder aus einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
eines unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen; 

- in Fällen, in denen nach dem Produkthaftungsgesetz bei Fehlern des 
Liefergegenstands für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten 
Gegenständen gehaftet wird; 

- bei Übernahme einer Garantie oder bei Zusicherung einer Eigenschaft, falls gerade 
ein davon umfasster Mangel die Haftung auslöst.  

 
3.  Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab 

Ablieferung der Ware.  
 

§ 12 Auskünfte /Beratungen 
 

Auskünfte und Beratungen hinsichtlich unserer Produkte erfolgen aufgrund unserer  
bisherigen Erfahrungen. Die hierbei angegebenen Werte, insbesondere auch 
Leistungsangaben, sind ermittelte Durchschnittswerte. Eignungsprüfungen der gelieferten 
Ware und die Beachtung von Verarbeitungsvorschriften werden durch Auskünfte oder 
Beratungen nicht entbehrlich. Mündliche Angaben sind unverbindlich. Für eine etwaige 
Haftung gilt §11 dieser Bedingungen. 

 
 

§ 13 Reparaturen 
 

1. Wird vor Ausführung von Reparaturen die Vorlage eines Kostenvoranschlages gewünscht, so 
ist dies ausdrücklich anzugeben. Die Kosten für den Voranschlag sind zu vergüten. 

2. Ob eine Reparatur in eigener oder fremder Werkstatt erfolgt, liegt in unserem Ermessen. 
Kosten für Versand und Verpackung gehen zu Lasten des Auftraggebers/Käufers. 

3. Für unsere Haftung und für Gewährleistungsansprüche gelten bei Reparaturmaßnahmen die 
Regelungen der §§  10 und 11 entsprechend, jedoch nur für die ersetzten Teile. 

 
 

§ 14 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht und Teilunwirksamkeit  
 

1. Erfüllungsort für alle beiderseitigen Verpflichtungen ist Denzlingen. 
2. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist bei Vollkaufleuten Emmendingen, 

Deutschland. Wir sind jedoch berechtigt, den Käufer an seinem gesetzlichen Gerichtsstand zu 
verklagen. 

3. Es gilt ausschließlich deutsches Recht mit Ausnahme der Regelungen des internationalen 
Privatrechts. Die Anwendung des UN-Kaufrechts (CISG)  ist ausgeschlossen. 

4. Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt 
werden,  an deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt. 

 
 
     
           Stand 1.10. 2006 


